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Teuerungs-Entlastungspaket Teil II, Progressionsberichtsverordnung (PBV)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

der Katholische Familienverband bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf 

des Teuerungs-Entlastungspaketes II und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Vorbemerkung und Grundsätzliches zum Entwurf: 

 

Der Katholische Familienverband begrüßt das Vorhaben, die Grenzbeträge, die für die Anwendung 

der Steuersätze für Einkommensteile bis 1 Million Euro maßgebend sind, den Alleinverdiener- und 

Alleinerzieherabsetzbetrag sowie den Unterhaltsabsetzbetrag (Abs. 4), den Verkehrsabsetzbetrag, 

den erhöhten Verkehrsabsetzbetrag und den Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag (Abs. 5 Z. 1 bis 3), 

die Pensionistenabsetzbeträge (Abs. 6), die Erstattung des Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetz-

betrages, die SV-Rückerstattung und den SV-Bonus (Abs. 8) sowie die Einkommensgrenze für Part-

nereinkünfte beim Alleinverdienerabsetzbetrag künftig jährlich und automatisch der Inflation anzu-

passen. Dabei sollen zwei Drittel der von der Statistik Austria in einem bestimmten Zeitraum zu er-

mittelnden Inflationsrate herangezogen und für das jeweilige Folgejahr wirksam werden. Dass ein 

allfälliger negativ ermittelter Wert (Deflation) wirkungslos bleibt, wird vom Katholischen Familien-

verband ausdrücklich begrüßt. 

 

Laut Entwurf sollen der Familienbonus Plus und der Kindermehrbetrag nicht in die Inflationsanpas-

sung einbezogen werden. Dies ist angesichts der massiven Erhöhung mit 1.1.2022 verständlich. Der 

Katholische Familienverband schlägt aber vor, diese Absetzbeträge ab 2025 in die automatische Infla-

tionsanpassung einzubeziehen und dies in diesem Entwurf schon zu berücksichtigen.  

 

 

Dringender Handlungsbedarf bei zwei Freibeträgen: 

 

Kosten für auswärtige Berufsausbildung: 

Bei dem Freibetrag nach § 34 Abs. 8 EStG betreffend die Abgeltung der Mehraufwendungen wegen 

einer Berufsausbildung eines Kindes außerhalb des Wohnortes, ist eine Inflationsanpassung dringend 

erforderlich. Der monatliche Pauschalbetrag von € 110,-- ist seit 1988 unverändert. Obwohl sich die 

Kosten für einen Heimplatz in diesen 34 Jahren mehr als verdoppelt haben und sich der Verbrau-

cherpreisindex vom Jahresdurchschnitt 1988 bis Juli 2022 um 117,0 % verändert hat, wurde der Frei-

betrag seit 1988 nicht erhöht. Der Katholische Familienverband schlägt eine Verdoppelung dieses 

Pauschalbetrages vor und den Basisbetrag von € 220,-- ab dem Jahr 2023 jährlich und automatisch zu 

valorisieren.  
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Freibetrag für behinderte Kinder 

Der in der Verordnung über außergewöhnliche Belastungen (BGBl. 1996 idF. BGBl. II 2010/430 im      

§ 5 fixierte Freibetrag für Mehraufwendungen des Steuerpflichtigen für unterhaltsberechtigte Perso-

nen, für die gemäß § 8 Abs. 4 FLAG erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird, beträgt seit 1988 unver-

ändert € 262,--/Monat.  Auch dieser Betrag wurde seit 34 Jahren nicht wertangepasst.  Der Katholi-

sche Familienverband schlägt daher vor, diesen Betrag ebenfalls zu verdoppeln und den so ermittel-

ten Betrag ab dem Jahr 2023 jährlich und automatisch zu valorisieren. 

 

 

 

 

 

         

Rosina Baumgartner      Alfred Trendl  

Generalsekretärin      Präsident 

 
 


